
 

 

 

 

 

 

An alle 

Krankenversicherer 

 

 

 

 

 
Für Sie zuständig  Telefon direkt  E-Mail    Datum 

Urs Wunderlin  032 625 30 25  urs.wunderlin@kvg.org  3. November 2020 
Yannick Schwarz  032 625 30 48  yannick.schwarz@kvg.org 

 

Versichererwechsler in der Detailabrechnung sowie im PCG-Nachweis 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gemäss Art. 20 der vom Bundesrat am 11. September 2020 revidierten VORA (Inkrafttreten per 1. Ja-

nuar 2021) wird in der Detailabrechnung des Risikoausgleichs PCG sowie im PCG-Nachweis jeweils er-

sichtlich sein, ob die entsprechenden versicherten Personen den Versicherer gewechselt haben. Generell 

gilt: Eine versicherte Person gilt als Wechsler, wenn sie im Vorjahr (Jahr X-1) aus Sicht des im Aus-

gleichsjahr (Jahr X) zuständigen Versicherers bei mind. einem anderen Versicherer versichert war. 

 

Versicherte, die im Ausgleichsjahr in die obligatorische Krankenpflegeversicherung eingetreten sind (Bsp. 

Neugeborene, Zuzüger aus dem Ausland usw.) gelten nicht als Versichererwechsler.  

 

Detaillierte Beispiele dazu: 

 

 

 

Versicherte 
Person 

Zuständiger Versicherer Wechsler aus Sicht des 
zuständigen Versiche-

rers im Jahr X 
Begründung 

Im Jahr X-1 Im Jahr X 

1 A A Nein 1 wechselte nicht. 

2 A B Ja 
2 wechselte von A nach B; 
2 wird B als Wechsler ausge-
wiesen. 

3 B  A A Ja 
3 wechselte im Jahr X-1 unter-
jährig von B nach A; 3 wird A 
als Wechsler ausgewiesen. 

4 B  A 

A Ja 4 wechselte im Jahr X-1 unter-
jährig von B nach A; da 4 im 
Jahr X wieder unterjährig wech-
selt, wird 4 A und C als Wechs-
ler ausgewiesen. C Ja 
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Wie werden die Benutzeranleitung für SORA PCG entsprechend ergänzen. 

 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Gemeinsame Einrichtung KVG 

 

 

 

 

Urs Wunderlin   Yannick Schwarz 

Abteilungsleiter Risikoausgleich   Stv. Abteilungsleiter Risikoausgleich 

 

 

Versicherte 
Person 

Zuständige Versicherer Wechsler aus Sicht des 
zuständigen Versiche-

rers im Jahr X 
Begründung 

Im Jahr X-1 Im Jahr X 

5 A 

A Nein 5 wechselt im Jahr X unterjährig 
von A nach B; 
5 wird B als Wechsler 
ausgewiesen; aus der Perspek-
tive von A wechselte 5 nicht. B Ja 

6 A  B 

B Ja 
6 wechselte im Jahr X-1 unter-
jährig von A nach B und wech-
selt im Jahr X unterjährig wieder 
zurück nach A; 
6 wird A und B als Wechsler 
ausgewiesen. 

A Ja 

7 - A Nein 
7 tritt im Jahr X in die OKP ein; 
kein Wechsler. 


